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Verordnung
über die Stiftung der „Kurt-Barthel-Medaille“ 

vom 2. April 1979

§ 1

In Anerkennung und Würdigung der Verdienste hauptamt
licher und ehrenamtlicher Leiter und Mitarbeiter von Jugend
klubs, Klubs und Kulturhäusern aller Rechtsträger, von Ein
richtungen des Museumswesens, Lichtspielwesens, Biblio
thekswesens und des Buchhandels bei der Entwicklung des 
geistig-kulturellen Lebens wird die

„Kurt-Barthel-Medaille“

gestiftet.

§ 2

Die erstmalige Verleihung der „Kurt-Barthel-Medaille“ er
folgt anläßlich des 30. Jahrestages der Gründung der DDR.

§3

Einzelheiten der Verleihung werden durch die Ordnung über 
die Verleihung (Anlage) geregelt.

§4

Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Anlage

zu vorstehender Verordnung 

Ordnung
über die Verleihung der „Kurt-Barthel-Medaille“

§ 1

Die „Kurt-Barthel-Medaille“ (nachfolgend Medaille ge
nannt) kann für besondere Verdienste und vorbildliche Initia
tiven bei der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens an 
hauptamtliche und ehrenamtliche Leiter und Mitarbeiter von 
Jugendklubs, Klubs und Kulturhäusern aller Rechtsträger, von 
Einrichtungen des Museumswesens, Lichtspielwesens, Biblio
thekswesens und des Buchhandels verliehen werden.

§ 2

(1) Die Medaille wird an Einzelpersonen verliehen.

(2) Die Medaille kann nur einmal verliehen werden.

§3

(1) Zur Verleihung der Medaille gehören eine Urkunde und 
eine Prämie von 500 M.

(2) Die Prämien werden ab 1981 aus dem Staatshaushalt 
finanziert und sind durch die Räte der Bezirke bzw. das Mini
sterium für Kultur zu planen. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten 
Sonderregelungen.

§4
Berlin, den 2. April 1979

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t о p h 
Vorsitzender

(1) Vorschlagsberechtigt sind:
— die Vorsitzenden der Räte der Kreise,
— die Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen in den 

Bezirken und Kreisen, soweit die im § 1 genannten Ein
richtungen ihnen unterstehen,


